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Einkommensteuer

§3

(1) Die Einkommensteuer auf den Gewinn aus der 
Edelpelztierzucht wird gesondert nach der Gewinn
steuertabelle I der Vierten Durchführungsbestimmung 
vom 24. März 1958 zum Gesetz über die Besteuerung 
des Handwerks — Steuertabellen der Handwerk
steuer В — Gewinnsteuer — (GBl. I S. 327) bemessen.

(2) Die Einkommensteuer ist für jede über die 
Steuerklasse 1 hinausgehendc Steuerklasse um 50 DM 
zu vermindern. Die Steuerermäßigung je Steuerklasse 
darf beim Zusammentreffen mehrerer Einkunftsarten 
120 DM jährlich nicht überschreiten.

§4

(1) Für die Besteuerung anderer Einkünfte der Edel
pelztierzüchter gelten die hierfür maßgebenden steuer
rechtlichen Bestimmungen. Der Gewinn aus der Edel
pelztierzucht ist für die Ermittlung des Steuersatzes 
einzubeziehen.

(2) Soweit nicht spezielle Bestimmungen anzuwenden 
sind, ist die Einkommensteuer nach dem Einkommen
steuertarif Tabelle 1В der Fünften Durchführungs

bestimmung vom 27. Mai 1959 zum Gesetz über die 
Besteuerung des Handwerks — Besteuerung der ande
ren Einkünfte und des anderen Vermögens — (GBl. I
S. 593) zu ermitteln.

§5

Die Steuerfreiheit nach der Anordnung Nr. 2 vom 
24. Januar 1964 über steuerliche Vergünstigungen für 
Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (GBl. II
S. 134) wird von den Bestimmungen dieser Anordnung 
nicht berührt.

§ 6

Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 1964 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt der § 77 Abs. 2 der Anordnung 
vom 2. Februar 1960 über die Steuerveranlagung der 
privaten Wirtschaft und der Genossenschaften (Ver- 
anlagungsrichtlinien 1959 — priv. —) (Sonderdruck 
Nr. 311 des Gesetzblattes) außer Kraft.

Berlin, den 16. März 1964

Der Minister der Finanzen 
R u m p f
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